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Text

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Verwaltungsgericht Wien erkennt durch seine Richterin Mag. Hillisch über die Beschwerde der Frau A. B., vertreten

durch Herrn Mag. C. D., gegen den Bescheid des Magistrats der Stadt Wien vom 20.5.2021, Zl. MA 63-..., betre end

Personenstandsgesetz (PStG), zu Recht:

I. Der angefochtene Bescheid wird wegen Unzuständigkeit der belangten Behörde aufgehoben.

II. Gegen dieses Erkenntnis ist gemäß § 25a VwGG eine ordentliche Revision an den Verwaltungsgerichtshof nach Art.

133 Abs. 4 B-VG unzulässig.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

I. Angefochtener Bescheid, Beschwerde und Verfahrensgang
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1.       Mit dem angefochtenen Bescheid wies die belangte Behörde den Antrag der Beschwerdeführerin auf

Berichtigung ihres Geburtsdatums im Zentralen Personenstandsregister (ZPR) von „...1973“ auf „...1965“ ab.

2.       Dagegen erhob die Beschwerdeführerin rechtzeitig Beschwerde.

3.       Die belangte Behörde traf keine Beschwerdevorentscheidung und legte die Beschwerde dem Verwaltungsgericht

Wien unter Anschluss des verwaltungsbehördlichen Akts vor.

4.       Am 18. Oktober 2021 fand am Verwaltungsgericht Wien eine mündliche Beschwerdeverhandlung statt.

5.       Die belangte Behörde übermittelte zur Frage der Zuständigkeit des Magistrats der Stadt Wien eine in einem

früheren Verfahren ergangene Stellungnahme betre end die Unterfertigung der Geschäftsstücke des Magistrats in

einem behördlichen Verfahren nach dem Personenstandsgesetz 2013.

II. Sachverhalt

1.       Im Kopf des angefochtenen Bescheids wird der „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 63“ angeführt. Die

Fertigung des Bescheids erfolgte „Für den Abteilungsleiter“. Weiters weist der angefochtene Bescheid den Schriftzug

„Stadt Wien“ sowie das Wappen auf.

2.       Der festgestellte Sachverhalt ergibt sich aus dem im Akt erliegenden angefochtenen Bescheid.

III. Rechtsgrundlagen

1. § 3 Abs. 1 Bundesgesetz über die Regelung des Personenstandswesens (Personenstandsgesetz 2013 – PStG 2013)

lautet:

„Behörden und Aufgaben der Behörden

§ 3.

 (1) Die in diesem Bundesgesetz geregelten Personenstandsangelegenheiten einschließlich des Matrikenwesens sind,

soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird, von den Gemeinden im übertragenen Wirkungsbereich

zu besorgen.“

2. Die maßgeblichen Bestimmungen des Bundes-Verfassungsgesetzes lauten:

„Artikel 102.

 (1) Im Bereich der Länder üben die Vollziehung des Bundes, soweit nicht eigene Bundesbehörden bestehen

(unmittelbare Bundesverwaltung), der Landeshauptmann und die ihm unterstellten Landesbehörden aus (mittelbare

Bundesverwaltung). Soweit in Angelegenheiten, die in mittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden,

Bundesbehörden mit der Vollziehung betraut sind, unterstehen diese Bundesbehörden in den betre enden

Angelegenheiten dem Landeshauptmann und sind an dessen Weisungen (Art. 20 Abs. 1) gebunden; ob und inwieweit

solche Bundesbehörden mit Akten der Vollziehung betraut werden, bestimmen die Bundesgesetze; sie dürfen, soweit

es sich nicht um die Betrauung mit der Vollziehung von im Abs. 2 angeführten Angelegenheiten handelt, nur mit

Zustimmung der beteiligten Länder kundgemacht werden.

[…]

Artikel 109.

 Art. 102 Abs. 1 gilt für die Bundeshauptstadt Wien mit der Maßgabe, dass die Vollziehung des Bundes, soweit nicht

eigene Bundesbehörden bestehen (unmittelbare Bundesverwaltung), der Bürgermeister als Landeshauptmann und

der ihm unterstellte Magistrat als Bezirksverwaltungsbehörde ausüben (mittelbare Bundesverwaltung).

[…]

Artikel 116.

 (1) Jedes Land gliedert sich in Gemeinden. Die Gemeinde ist Gebietskörperschaft mit dem Recht auf Selbstverwaltung

und zugleich Verwaltungssprengel. Jedes Grundstück muss zu einer Gemeinde gehören.

(2) […]



(3) Einer Gemeinde mit mindestens 20 000 Einwohnern ist, wenn Landesinteressen hiedurch nicht gefährdet werden,

auf ihren Antrag durch Landesgesetz ein eigenes Statut (Stadtrecht) zu verleihen. Eine Stadt mit eigenem Statut hat

neben den Aufgaben der Gemeindeverwaltung auch die der Bezirksverwaltung zu besorgen.

[…]

Artikel 118.

 (1) Der Wirkungsbereich der Gemeinde ist ein eigener und ein vom Bund oder vom Land übertragener.

[…]

Artikel 119.

 (1) Der übertragene Wirkungsbereich umfasst die Angelegenheiten, die die Gemeinde nach Maßgabe der

Bundesgesetze im Auftrag und nach den Weisungen des Bundes oder nach Maßgabe der Landesgesetze im Auftrag

und nach den Weisungen des Landes zu besorgen hat.

(2) Die Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches werden vom Bürgermeister besorgt. Er ist hiebei in den

Angelegenheiten der Bundesvollziehung an die Weisungen der zuständigen Organe des Bundes, in den

Angelegenheiten der Landesvollziehung an die Weisungen der zuständigen Organe des Landes gebunden und nach

Abs. 4 verantwortlich.

(3) Der Bürgermeister kann einzelne Gruppen von Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches -

unbeschadet seiner Verantwortlichkeit - wegen ihres sachlichen Zusammenhanges mit den Angelegenheiten des

eigenen Wirkungsbereiches Mitgliedern des Gemeindevorstandes (Stadtrates, Stadtsenates), anderen nach Art. 117

Abs. 1 gescha enen Organen oder bei Kollegialorganen deren Mitgliedern zur Besorgung in seinem Namen

übertragen. In diesen Angelegenheiten sind die betre enden Organe oder deren Mitglieder an die Weisungen des

Bürgermeisters gebunden und nach Abs. 4 verantwortlich.

(4) Wegen Gesetzesverletzung sowie wegen Nichtbefolgung einer Verordnung oder einer Weisung können die in den

Abs. 2 und 3 genannten Organe, soweit ihnen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt, wenn sie auf dem Gebiet

der Bundesvollziehung tätig waren, vom Landeshauptmann, wenn sie auf dem Gebiet der Landesvollziehung tätig

waren, von der Landesregierung ihres Amtes verlustig erklärt werden. Die allfällige Mitgliedschaft einer solchen

Person zum Gemeinderat wird hiedurch nicht berührt.“

3. Die maßgeblichen Bestimmungen der Verfassung der Bundeshauptstadt Wien (Wiener Stadtverfassung – WStV)

lauten:

„Einteilung des Wirkungsbereiches

§ 74

Der Wirkungsbereich der Gemeinde ist ein eigener und ein vom Bund oder vom Land übertragener.

[…]

Übertragener Wirkungsbereich

§ 77

Der übertragene Wirkungsbereich umfaßt die Angelegenheiten, die die Gemeinde nach Maßgabe der Bundesgesetze

im Auftrag und nach den Weisungen des Bundes oder nach Maßgabe der Landesgesetze im Auftrag und nach den

Weisungen des Landes zu besorgen hat.

[…]

Organe des übertragenen Wirkungsbereiches der Gemeinde

§ 79

(1) Der übertragene Wirkungsbereich wird vom Bürgermeister ausgeübt. Er ist hiebei in den Angelegenheiten der

Bundesvollziehung an die Weisungen der zuständigen Organe des Bundes, in den Angelegenheiten der

Landesvollziehung an die Weisungen der zuständigen Organe des Landes gebunden.

(2) Der Bürgermeister kann einzelne Gruppen von Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches -



unbeschadet seiner Verantwortlichkeit - wegen ihres sachlichen Zusammenhanges mit den Angelegenheiten des

eigenen Wirkungsbereiches Mitgliedern des Stadtsenates, anderen Gemeindeorganen oder bei Kollegialorganen deren

Mitgliedern zur Besorgung in seinem Namen übertragen. In diesen Angelegenheiten sind die betre enden Organe

oder deren Mitglieder an die Weisungen des Bürgermeisters gebunden.

[…]

Angelegenheiten der Bezirksverwaltung

§ 107

Der Magistrat hat unter Leitung und Verantwortung des Bürgermeisters die Angelegenheiten der Bezirksverwaltung zu

besorgen.“

IV. Rechtliche Beurteilung

1.       Im Kopf des angefochtenen Bescheids wird der „Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 63“ angeführt. Die

Fertigung des Bescheids erfolgte „Für den Abteilungsleiter“. Der angefochtene Bescheid ist vor diesem Hintergrund

dem Magistrat der Stadt Wien zuzurechnen und wurde von diesem erlassen.

2.       Personenstandsangelegenheiten einschließlich des Matrikenwesens sind gemäß § 3 Abs. 1

Personenstandsgesetz, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt wird, von den Gemeinden im

übertragenen Wirkungsbereich zu besorgen.

3.       Gemäß Art. 119 Abs. 2 B-VG werden die Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches (der Gemeinde)

vom Bürgermeister besorgt. Dem entsprechend normiert § 79 Abs. 1 Wiener Stadtverfassung, dass der übertragene

Wirkungsbereich vom Bürgermeister ausgeübt wird. Gemäß § 79 Abs. 2 Wiener Stadtverfassung kann der

Bürgermeister einzelne Gruppen von Angelegenheiten des übertragenen Wirkungsbereiches - unbeschadet seiner

Verantwortlichkeit - wegen ihres sachlichen Zusammenhanges mit den Angelegenheiten des eigenen

Wirkungsbereiches Mitgliedern des Stadtsenates, anderen Gemeindeorganen oder bei Kollegialorganen deren

Mitgliedern zur Besorgung in seinem Namen übertragen.

4.       In der von der belangten Behörde übermittelten, im Jahr 2016 verfassten Stellungnahme wird auf Art. 109 B-VG

hingewiesen. Aus dieser Bestimmung gehe hervor, dass die Vollziehung der Agenden der Bezirksverwaltung, also die

Besorgung der hoheitlichen Angelegenheiten von Bundes- und Landesgesetzen auf unterster Verwaltungsebene, in

Wien dem Magistrat und nicht dem Bürgermeister obliege. Die Wendung „Magistrat als Bezirksverwaltungsbehörde“ in

Art. 109 B-VG bilde eine Ausnahme von Art. 119 Abs. 2 erster Satz B-VG. Aus dem Blickwinkel der Wiener

Stadtverfassung sei daher im gegebenen Fall § 107 WStV und nicht § 79 Abs. 1 WStV anzuwenden (Verweis auf Moritz

in Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht, Rz 39 zu Art. 108 B-VG). Die angesprochenen Aufgaben der Gemeinde

Wien nach dem Personenstandsgesetz 2013 würden als Aufgaben der Bezirksverwaltung zu den Angelegenheiten des

übertragenen Wirkungsbereichs gehören.

5.       Nach Au assung des Verwaltungsgerichts Wien normiert Art. 109 B-VG nach seinem klaren Wortlaut eine von

Art. 102 B-VG (betre end die mittelbare Bundesverwaltung), nicht jedoch von Art. 119 B-VG (betre end den

übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde) abweichende Regelung.

6.       Soweit in der von der belangten Behörde zitierten Kommentierung (Moritz in Korinek/Holoubek,

Bundesverfassungsrecht, Rz 39 zu Art. 108 B-VG) als zuständige Behörde im „übertragene[n] Wirkungsbereich

(Bundesvollziehung) / Bezirksverwaltung“ der Magistrat genannt wird (im Gegensatz zum „übertragene[n]

Wirkungsbereich (Bundesvollziehung) / sonstiges“, dort: Zuständigkeit des Bürgermeisters), wird damit lediglich zum

Ausdruck gebracht, dass in Wien aufgrund von Art. 109 B-VG anders als in anderen Städten mit eigenem Statut die

Angelegenheiten der Bezirksverwaltung nicht vom Bürgermeister wahrzunehmen sind (vgl. Moritz in

Korinek/Holoubek, Bundesverfassungsrecht, Rz 3 zu Art. 109 B-VG, mit Hinweis auf VwSlg 11.692/A), sondern in die

Zuständigkeit des Magistrats der Stadt Wien fallen. Dies ändert jedoch nichts an der sich aus Art. 119 Abs. 2 B-VG sowie

§ 79 Abs. 1 Wiener Stadtverfassung ergebenden Zuständigkeit des Bürgermeisters in Angelegenheiten des

übertragenen Wirkungsbereichs der Gemeinde.

https://www.jusline.at/gesetz/wstv/paragraf/107
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7.       Da der angefochtene Bescheid, mit dem der Antrag auf Berichtigung des Geburtsdatums der Beschwerdeführerin

gemäß § 42 Abs. 1 Personenstandsgesetz abgewiesen wurde, vom Magistrat der Stadt Wien und somit von einer

unzuständigen Behörde erlassen wurde, ist der angefochtene Bescheid aufzuheben.

8.       Die ordentliche Revision ist unzulässig, da keine Rechtsfrage im Sinne des Art. 133 Abs. 4 B-VG zu beurteilen war,

der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Die Zuständigkeit des Bürgermeisters ergibt sich aus der zitierten Rechtslage.
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